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"Kreisjugendring und SPD in Ebersberg unter einem Dach?"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/11449 vom 18.05.2026



Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Franz Schmid AfD  
vom 17.03.2026

Kreisjugendring und SPD in Ebersberg unter einem Dach?

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.		 Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, dass möglicherweise der 
Kreisjugendring Ebersberg seine Geschäftsräume im selben Gebäude 
wie eine Geschäftsstelle der SPD bzw. im selben Gebäude wie das 
Abgeordnetenbüro der Abgeordneten Doris Rauscher (SPD) unter-
hält?  �   2

2.		 Wenn ja, seit wann besteht diese räumliche Konstellation nach Kennt-
nis der Staatsregierung?  �   2

3.		 Welche Miet- oder Nutzungsverhältnisse liegen nach Kenntnis der 
Staatsregierung diesem Umstand zugrunde?  �   2

4.		 Gibt es nach Kenntnis der Staatsregierung personelle Überschneidungen 
zwischen dem Kreisjugendring Ebersberg und der betreffenden SPD-
Geschäftsstelle?  �   2

5.		 Welche Maßnahmen stellt die Staatsregierung sicher, um die partei-
politische Neutralität des Kreisjugendrings in diesem konkreten Fall 
zu gewährleisten?  �   2

6.		 Wurden nach Kenntnis der Staatsregierung öffentliche Mittel an den 
Kreisjugendring Ebersberg vergeben, während diese räumliche Nähe 
bestand?  �   2

7.		  Falls ja, welche Prüfmechanismen wurden im Hinblick auf mögliche 
Interessenkonflikte angewendet?  �   2

8.		 Sieht die Staatsregierung in dieser Konstellation einen möglichen Ver-
stoß gegen geltende Vorschriften oder Grundsätze der politischen 
Neutralität?  �   2

Hinweise des Landtagsamts  �   4

Drucksache 19 / 1144918.05.202619. Wahlperiode



Antwort  
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales  
vom 13.04.2026

1.		 Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, dass möglicherweise der 
Kreisjugendring Ebersberg seine Geschäftsräume im selben Gebäude 
wie eine Geschäftsstelle der SPD bzw. im selben Gebäude wie das 
Abgeordnetenbüro der Abgeordneten Doris Rauscher (SPD) unter-
hält?

2.		 Wenn ja, seit wann besteht diese räumliche Konstellation nach Kennt-
nis der Staatsregierung?

3.		 Welche Miet- oder Nutzungsverhältnisse liegen nach Kenntnis der 
Staatsregierung diesem Umstand zugrunde?

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Kreisjugendring Ebersberg (KJR EBE) ist eine Untergliederung des Bayerischen 
Jugendrings (BJR). Nach Auskunft des BJR befindet sich das Abgeordnetenbüro der 
Abgeordneten Doris Rauscher (SPD) im Erdgeschoss und die Geschäftsstelle des 
KJR EBE im ersten und zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Der Nutzung durch 
den KJR EBE liegt seit dem Jahr 1998 ein privatrechtlicher Mietvertrag mit dem Eigen-
tümer der Immobilie zugrunde. Der Staatsregierung liegen keine Kenntnisse darüber 
vor, seit wann die Gebäudeeinheit im Erdgeschoss als Abgeordnetenbüro genutzt wird.

4.		 Gibt es nach Kenntnis der Staatsregierung personelle Überschneidungen 
zwischen dem Kreisjugendring Ebersberg und der betreffenden SPD-
Geschäftsstelle?

Nach Auskunft des BJR liegen keine personellen Überschneidungen vor.

5.		 Welche Maßnahmen stellt die Staatsregierung sicher, um die partei-
politische Neutralität des Kreisjugendrings in diesem konkreten Fall 
zu gewährleisten?

6.		 Wurden nach Kenntnis der Staatsregierung öffentliche Mittel an den 
Kreisjugendring Ebersberg vergeben, während diese räumliche Nähe 
bestand?

7.		  Falls ja, welche Prüfmechanismen wurden im Hinblick auf mögliche 
Interessenkonflikte angewendet?

8.		 Sieht die Staatsregierung in dieser Konstellation einen möglichen 
Verstoß gegen geltende Vorschriften oder Grundsätze der politischen 
Neutralität?

Die Fragen 5 bis 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
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Der Staatsregierung liegen in der dargestellten Situation keine Anhaltspunkte vor, 
die auf einen Verstoß gegen geltende Vorschriften oder das aus dem Grundsatz der 
Chancengleichheit der Parteien abgeleitete staatliche Neutralitätsgebot schließen lassen.

Der KJR EBE erhält vom Landkreis Ebersberg Fördermittel zur Erfüllung der vertrag-
lich vereinbarten Leistungen. Die sich aus der Förderung ergebenden Prüf- und Auf-
sichtspflichten liegen beim Landkreis Ebersberg als Fördergeber.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der​ Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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